
 
 
Alle Menschen sind von Gott zu seinem Bilde geschaffen (1. Mose 1,27) 

Für Christinnen und Christen bildet die durch das Grundgesetz beschriebene staatliche und 
zivile Ordnung eine Grundlage dafür, dass Menschen in unserer Gesellschaft friedlich, 
gerecht und gleichberechtigt zusammenleben und auch für den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen eintreten. Der freiheitliche, demokratische und soziale Rechtsstaat, in 
dem wir in Deutschland leben, garantiert die Menschenwürde, die Religionsfreiheit, sowie 
weitere elementare Grundrechte wie den Gleichheitsgrundsatz und die Meinungs- und 
Vereinigungsfreiheit. Es widerspricht grundlegenden Positionen unserer Kirche, wenn die 
grundgesetzlich geschützten Werte im öffentlichen Diskurs und im Streit um politische oder 
gesellschaftliche Positionen in Frage gestellt oder abgelehnt werden. 

Grenzen theologisch verantwortbarer Positionen werden daher überschritten, wenn 
Parteien, Vereinigungen, Initiativen oder ihre Vertreterinnen und Vertreter sich 
menschenverachtend, insbesondere rassistisch, antisemitisch, islamfeindlich, queerfeindlich, 
sexistisch oder demokratiefeindlich äußern. Ebenso, wenn sie zu Gewalt aufrufen, die freie 
Meinungsäußerung unrechtmäßig begrenzen wollen oder Hassparolen verbreiten.  

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen tritt jeder Form solcher 
Äußerungen und Handlungen entgegen und setzt sich für die hiervon Betroffenen ein. 
Menschen, die in der beschriebenen Art solche Positionen vertreten, können keine 
Verantwortung in kirchlichen Leitungsgremien übernehmen und Kirche nach außen 
vertreten. 

Alle Menschen sind von Gott zu seinem Bilde geschaffen (1. Mose 1,27). Darauf beruht nach 
biblischem Verständnis ihre Würde als Menschen. In der Gottesebenbildlichkeit gründen 
auch die mit der Würde gegebenen unveräußerlichen Menschenrechte, die für alle 
Menschen in gleicher Weise gelten und im Grundgesetz formuliert sind.  
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